
Fachkundige  
Stelle  

 (SGB III / AZAV) 

Antrag auf Trägerzulassung nach  
SGB III § 178 / AZAV § 2  

 

1 

Rev. 0 (04.2016) 

05 
Nachweis über die Anmeldung bei einer gesetzlichen Unfallversicherung VBG gemäß  
§ 178 (1) SGB III / § 2 (1) 1 AZAV i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII: 
 
 
− Unternehmen aller Art müssen sich innerhalb einer Woche nach Gründung bei einer 

Berufsgenossenschaft anmelden. 
 

− Bei überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen, die von einem Bildungsträger  
durchgeführt werden  (mit oder ohne betriebliches Praktikum), besteht Versicherungsschutz 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII; zuständig für den Unfallversicherungsschutz ist 
grundsätzlich für die gesamte Maßnahme (einschließlich betrieblicher Praktika) der für den 
Bildungsträger zuständige Unfallversicherungsträger . 

 

− Siehe Merkblatt für Bildungseinrichtungen und Maßnahmeträger zur 
unfallversicherungsrechtlichen Zuständigkeit für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
beruflichen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. 
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